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547 der Beilagen zu den stenographischen Protokollen des Nationalrates XII. GP. 

Bericht 
des Bautenausschusses 

über den Antrag der Abgeordneten Ing. Hel
hich und Genossen, betreffend die Schaffung 
eines Bundesgesetzes über die einmalige Ge
währung einer Sonderhegünstigung für die 
vorzeitige Rückzahlung vonWohnhaudar-

lehen der öffentlichen Hand (61/ A) 

Die Abgeordneten Ing. Hel b ich, Dr. G r u
b e r, B r e i t e n e der und Genossen haben am 
3. März 1971 den gegenständlichen Antrag, der 
dem Bautenausschuß zur Vorberatung zugewie
sen wurde, im Nationalrat eingebracht und im 
wesentlichen wie folgt begründet: 

"Bis Ende 1967 wurden durch die drei Wohn
bauförderungseinrichtungen des Bundes, den 
Bundes-Wohn- und Siedlungsfonds, den Wohn
haus-Wiederaufbaufonds und die Wohnbauförde
rung 1954 die Errichtung von Wohnungen durch 
Gewährung von langfristigen Darlehen mit den 
Laufzeiten von 50, 70, 90 und 100 Jahren ge
fördert. Mit dem Wdhn'bauförderungsgesetz 1968 
wurden die Darlehenslaufzeiten generell mit 50 
Jahren festgesetzt. Um nunmehr die vorzeitige 
Rückzahlung dieser langfristigen Darlehen zu 
erreichen und dem öffentlichen Wohnbau da
durch Finanzierungsmittel im vermehrten Um
fang zuzuführen, soll bei vorzeitiger Rückzah
lung der Darlehen eine Prämie gewährt werden. 
Bei einer vorzeitigen Rückzahlung der noch aus
haftenden Darlehensschuld soll sich diese bei 
einer Restlaufzeit des Darlehens von mindestens 
10 Jahren um 30 Prozent, bei einer Restlaufzeit 
von mindestens 20 Jahren um 40 Prozent und 
bei einer Restlaufzeit von mindestens 30 Jahren 
um 50 Prozent vermindern." 

Der Bautenausschuß hat den gegenständlichen 
Initiativantrag in seiner Sitzung am 9. Juni 1971, 
die unterbrochen und am 6. Juli 1971 fortgesetzt 
wurde, in Verhandlung genommen. An der 

Breiteneder 
Berichterstatter 

Debatte beteiligten sich außer dem Berichterstat
ter die Abgeordneten B a ban i t z, M e I t e r, 
Ing. Hel b ich, Hab e r I, Dr. G ru be r, 
Wie I an d n e r, Sc h rot t e r, Ing. Sc h m i t
zer, P ö I z und Bur ger sowie der Bundes
minister für Bauten und Technik Mo s e r. 

Im Zuge der Verhandlungen wurde ~on den 
Abgeordneten Ing. Hel b ich, Franz Pi c· h I e r 
und M e I t e r ein gemeinsamer Abänderungs
antrag zum Initiativantrag vorgelegt. 

Zu § 3 des Gesetzentwurfes war der Bauten
ausschuß folgender Meinung: 

Die begünstigte Rückzahlung kann von jedem 
Wohnungseigentümer hinsichtlich seines Mit
eigentums anteiles ohne Zustimmung der übrigen 
Wohnungs eigentümer vorgenommen werden. 
Der auf seinen Miteigentumsanteil entfallende 
Teil der offenen Darlehensschuld errechnet sich 

a) auf Grund der Parifizierung oder 
b) auf Grund einer zwischen sämtlichen Woh

nungseigentümern abgeschlossenen Verein
barung. 

Die auf sämtliche Miteigentumsanteile ent
fallende offene gesamte Darlehensschuld kann 
von einem Wohnungseigentümer nur mit. Zu
stimmung sämtlicher Wohnungseigentümer zur 
Gänze begünstigt zurückbezahlt werden. 

Bei der Abstimmung wurde der im Initiativ
antrag 61/A enthaltene Gesetzentwurf unter 
Berücksichtigung des erwähnten Abänderungs
antrages in der dem Bericht heigedruckten 
Fassung einstimmig angenommen. 

Der Bautenausschuß stellt somit den A n t rag, 
der Nationalrat wolle dem an g e s chi 0 s s e
n enG e set zen t w u r f die verfassungs
mäßige Zustimmung erteilen. 

Wien, am 6. Juli 1?71 

Regensburger 
Obmann 

). 
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2 547 der Beilagen 

Bundesgesetz vom XXXXXXXXXX, 
über die einmalige Gewährung einer Sonder
begünstigung für die vorzeitige Rückzahlung 
von Wohnbaudarlehen der öffentlichen Hand 

Der Nationalrat hat beschlossen: 

Gegenstand des Gesetzes 

§ 1. (1) Die Länder können, sofern es aus 
Gründen einer Verstärkung der Förderung der 
Wohnbautätigkeit erforderlich ist, den Darlehens
schuldnern für die Entrichtung von noch nicht 
fälligen Leistungen für Darlehen, die nach dem 
Wohnbauförderungsgesetz 1954,BGBl. Nr. 153 
in der jeweils geltenden Fassung, oder die nach 
dem Wohnbauförderungsgesetz 1968, BGßl. 
Nr. 280/1967 in der jeweils geltenden Fassung, 
gewährt wurden, Begünstigungen nach den Be
stimmungen dieses Bundesgesetzes gewähren. 

(2) Der Bundes-Wohn- und Siedlungsfonds hat 
den Darlehensschuldnern, denen nach dem Bun
desgesetz vom 15. April 1921, betreffend Ausge
staltung des Staatlichen Wohnungsfürsorgefonds 
zu einem Bundes-Wohn- 'und Siedlungsfonds, 
BGBl. Nr. 252 in der jeweils geltenden Fassung, 
und der Wohnhaus-Wiederaufbaufonds den Dar
lehensschuldnern, denen nach dem Wohnhaus
Wiederaufbaugesetz, BGBl. Nr. 130/1948 in der 
jeweils geltenden Fassung, Darlehen gewährt 
wurden, für die Entrichtung von noch nicht 
fälligen Leistungen dieser Darlehen Begünstigun
gen nach den Bestimmungen dieses Bundesge
setzes zu gewähren. 

Ausmaß der Begünstigung 

§ 2. (1) Die begünstigte Rilckzahlung ist in der 
Zeit zwischen dem 1. Jänner 1972 und dem 
1. Jänner 1975 zu den Fälligkeiten der vorg~
schriebenen Halbjahresannuitäten zulässig. 

(2) Die Begünstigung besteht in einem Nach
laß, der bei einer Restlaufzeit von mindestens 
10 Jahren 30 v. H., bei einer Restlaufzeit von 
mindestens 20 Jahren 40 v. H. und bei einer 
Restlaufzeit von mindestens 30 Jahren 50 v. H. 

der zum Zeitpunkt der Ein:bringung des Begeh-_ 
rens noch nicht fälligen Darlehensrestschuld (§ 6 
Ahs. 3) beträgt. 

(3) Den Darlehensschuldnern darf im Falle 
von mit öffentlichen Mitteln geförderten Woh
nungen oder Geschäftsräumen (§ 1), die ver
mietet oder zur Nutzung überlassen sind, eine 
Begünstigung (Abs. 2) nur gewährt werden, 
wenn sichergestellt ist, daß der Mieter oder 
Nutzungsberechtigte in den Genuß dieser Be
günstigung kommt, sofern sie selbst hiezu Lei
stungen erbracht haben. Ist eine begünstigte 
Rückzahlung vom Darlehensschuldner selbst 
ohne Leistungen des Mieters (Nutzungsberechtig
ten) erbracht worden, so bleiben die höheren 
Leistungen des Darlehensschuldners bei der Be
rechnung des Mietzinses (Nutzungsentgeltes) 
außer Betracht. 

§ .~. Ist an einem geförderten Objekt Woh
nungseigentum begriindet worden, so kann die 
begünstigte Rückzahlung von jedem Wohnungs
eigentümer zu dem auf seinen Miteigentums
anteil entfallenden Teil der offenen Darlehens
schuld oder mit Zustimmung der übrigen Woh
nungseigentümer zur Gänze in Anspruch genom
men werden. 

Informationspflicht 

§ 4. Die zuständige Landesregierung oder die 
im § 1 angeführten Bundesfonds haben sämtliche 
Darlehensschuldner über die Bestimmungen dieses 
Bundesgesetzes in Kenntnis zu setzen. 

Voraussetzung für die Begünstigung 

§ 5. (1) Eine vorzeitige begünstigte Rüc.~zah
lung ist nur nach gänzlicher Zuzählung des Dar
lehens und wenn alle sonstigen vertragsmäßig 
festgesetzten Verpflichtungen voll erfüllt sind, 
zulässig. Die Zusicherung des Darlehens muß vor 
dem 1. September 1971 erfolgt sein. 

(2) Gestundete Beträge bleiben bei der Berech
nung der Begünstigung außer Betracht. 

(3) Der Darlehensgeber hat vor Gewährung 
einer begünstigten Rückzahlung zu prüfen, ob 
die Voraussetzungen nach Abs. 1 erfüllt sind. 
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547 der Beilagen 3 

Tilgung 

§ 6. (1) Die Rückzahlung des Darlehens oder 
der Darlehensrestschuld kann durch einmalige 
gänzliche Tilgung oder durch Tilgung in Teil
beträgen erfolgen. 

(2) Die Tilgung in Teilbeträgen ist nur in 
höchstens drei gleichbleibenden Beträgen in der 
Zeit zwischen 1. Jänner 1972 und dem 31. De
zember 1974 zulässig. 

(3) Bei der Berechnung der Darlehensrestschuld 
nach den Abs. 1 und 2 ist von dem' der Ein
bringung des Begehrens - (§ 7) nachfolgenden 
Fälligkeitstermin der Halbjahresannuitätauszu
gehen. 

(4) Die Annuitäten sind weiterhin entspl'e
chend dem' Darlehensvertrag zu leisten. Die 
Annuitäten, die nach der- Einbringung des Be
gehrens geleistet werden, sind auf den einmaligen 
Tilgungsbetrag (Abs. 1) oder auf den letzten. 
geleisteten Teilbetrag (Abs; 2) anzurechnen. ,"", 

B h 
<,,\" 

ege reOj:;::' 
" 

$/' 
§ 7. (1) Begehren auf Gewährung einer Begün-

stigung können im Falle von Darlehen gemäß 
§ 1 Abs. 1 bei\ dem nach der Lage der belasteten 
Liegenschaft zuständigen Amt der Landesregie
rung eingebracht werden. 

(2) Begehren auf Gewährung einer Begünsti
gung können im Falle von Darlehen gemäß § 1 
Abs. 2 beim Bundesministerium für Bauten und 
Technik eingebracht werden. 

(3) Diese Begehren (Abs. 1 und 2) sind bis 
spätestens 30. September 1974 bei den angeführ
ten Stellen einzubringen. 

(4) In dem Begehren ist die Darlehensschdd 
genau zu bezeichnen, für dieclie Begünstigung 
angestrebt wird, und anzuführen, ob eine Til
gung durch einmalige Leistung oder durch TEil
beträge (§ 6) in Anspruch genommen wird. 

Erledigung der Begehren 

§ 8. (1) Die zuständige Landesregierung oder 
die im § 1 angeführten Bundesfonds haben die 
Begehren einer Erledigung zuzuführen. Im Falle 
der aufrechten Erledigung. eines Begehrens sind 
dem Darlehensschuldner schriftlich die Höhe eier 
noch aushaftenden Darlehensrestschuld sowie die 
Voraussetzungen, unter welchen eine Tilgung 
zulässig ist, mitzuteilen. 

(2) Die Begünstigung darf nicht gewährt wer
den, wenn das Darlehen vom Darlehensgeber aus 
einem der in den §§ 12 und 13 des Wohnbau
förderungsgesetzes 1968 genannten Gründe 
oder aus gleichartigen Gründen, die in den 
Bundesgesetzen nach § 1 genannt sind, gekün
digt, oder aus einem der im § 14 des Wohnbau
förderungsgesetzes 1968 g,ell2.nnten Gründe 

oder aus gleichartigen Gründen, die in den 
Bundesgesetzen nach § 1 genannt sind, sofort 
fällig gestellt wird. 

(3) Nach Einlangen von Rückzahlungsbeträgen 
unter den in der Erledigung (Abs. 1) angeführ
ten Voraussetzungen ist dem Darlehensschuldn,er 
nachstehendes zu bescheinigen: 

a) Der Empfang des Rückzahlungsbetrages 
mit dem maßgebenden Fälligkeitstermin, 

b) die Höhe des Nachlasses und 
c) die Höhe und Fälligkeit der allenfalls noch 

zu leistenden Teilbeträge. 

Verlust der Begünstigung 

§ 9. (1) Die Begünstigung gemäß § 2 geht ver~ 
loren, wenn der Darlehensschuldner die Bestim
mungen die~es' l?,undesgesetzes n}cht einhält. 

(2) Beträge,,; die' im Zusammenhang mit den 
Bestimmungen' dieses Bundesgesetzes tatsächlich 
geleistet wurden, jedoch nicht zu einer Tilgung 
des Darlehens geführt haben, sind für die Annui
tätenleistungen des Darlehensschuldners anzu
rechnen. Eine Rückerstattung ist nicht zulässig. 

Verwendung der rückfließenden Mittel 

§ 10. (1) Die rückfließenden Beträge für Dar
lehen nach § 1 Abs. 1 sind von den Ländern 
ausschließlich für die Förderung nach den 
Bestimmungen des Wohnbauförderungsgesetzes 
1968, BGBl. Nr. 280/1967 in der jeweils gelten
den Fassung, zu verwenden. 

(2) Die rückfließenden Beträge für Darlehen 
nach § 1 Abs. 2 gelten als Leistungen des Bundes 
im Sinne des § 4 des Wohnbauförderungsgesetzes 
1968, BGBl. N r. 280/1967 in der jeweils gelten
den Fassung, und sind gemäß § 5 des vorbezeich
neten Bundesge:letzes den Ländern zuzuteilen. 

Kontrollrechte des Bundes 

§ 11. (1) Die Länder haben ii'ber die rück
fließenden Mittel sowie über ihre Tätigkeit nach 
diesem Bundesgesetz für jedes Jahr, längstens bis 
30. Juni des folgenden Jahres, dem Bundes
minister für Bauten und Technik einen Beric.ht 
zu erstatten. 

(2) Das Bundesministerium für Bauten und 
Technik ist berechtigt, durch seine Organe die 
Einhaltung der Vorschriften dieses Bundesgeset
zes zu überwachen. Die Länder sind verpflichtet, 
den Organen des Bundesministeriums für Bau
ten und Technik auf Verlangen in die bezug
habenden Geschäftsstücke, sonstigen Unterlagen 
und Belege Einsicht zu gewähren und die erfor-
derlichen Auskünfte zu erteilen. . 

Aufhebung von Beschränkungen 

§ 12. (1) Im Falle der gänzlichen Tilgung eines 
Darlehens aus öffentlichen Mitteln (§ 1) auf 

547 der Beilagen XII. GP - Ausschussbericht NR (gescanntes Original) 3 von 4

www.parlament.gv.at



· .-----. 

4 547 der Beilagen 

Grund ein~r vorzeitigen begünstigten Rückzah
lung hat der Darlehensgeber dem Eigentümer 
die Einwilligung zur Löschung des Pfandrechtes 
für dieses Darlehen und aller auf Grund des 
Darlehensvertrages zu seinen Gunsten einver
leibten Rechte und Eigentumsbeschränkungen zu 
erteilen. 

(2) Hat ein Wohnungseigentümer den auf 
seinen Miteigentumsanteil entfallenden Dar
lehensteilbetrag zurüCkgezahlt, so ist er von 
seiner Haftung für das gesamte Darlehen befreit; 
das Land oder die beiden im § 1 angeführten 
Bundesfonds haben hinsichtlich des diesem Woh
nungseigentümer gehörigen Miteigenturnsanteiles 
in die Einverleibung der Löschung des Pfand
rechtes für das gesamte Darlehen einzuwilligen. 

(3) Im Falle der Weitervermietung einer 
Wohnung nach gänzlicher Tilgung des Darlehens 
auf Grund einer vorzeitigen begünstigten Rück· 
zahlung finden die Bestimmungen der §§ 16 und 
l6 ades Mietengesetzes, BGBl. Nr. 210/1929 in 
der jeweils geltenden Fassung, oder des Art. II 
Z. 1 des Mietrechtsänderungsgesetzes, BGBl. 
Nr. 281/1967, Anwendung. Die Bestimmungen 
über die Mietzins'bildung nach dem Wohnungs
gemeinnützigkeitsgesetz vom 29. Feber 1940, 
RGBl. I S. 438, werden hiedurch nicht berührt. 

Gebührenbefreiung 

§ 13. (1) Die durch dieses Bundesgesetz veran
laßten Schriften sind von den Stempel gebühren 
befreit. 

(2) Die gerichtlichen Eingaben auf Grund der 
Bestimmungen dieses Bundesgesetzes sind von 
den Gerichtsgebuhren befreit. 

Außerkrafttreten von gesetzlichen Bestimmungen 

§ 14. Mit dem Inkrafttreten dieses Bundes
gesetzes verliert die Bestimmung des § 15 Abs.7 
des Wohnhaus-Wiedetaufbaugesetzes, BGBl. 
Nr. 130/1948, in der Fassung der Wohnhaus
Wiederaufbaugesetznovelle 1954, BGBL Nr. 154, 
ihre Wirksamkeit. 

Wirksamkeit und Vollziehung 

§ 15. (1) Dieses Bundesgesetz tritt mit 1. Sep
telliber 1971 in Kraft. 

(2) Mit der Vollziehung dieses Bundesgesetzes 
sind hinsic}ltlich der Bestimmungen 
1. des § 1 Abs. 2, des §7 Abs. 2, des § 11 Ahs. 2 

ers.ter Satz sowie der §§ 2 bis 6; 7 Abs. 3 und 
4, 8, 9 und 12 Abs. 1, 2 und 3 zweiter Satz, 
soweit es sich um. eine Förderung nach § 1 
Abs.2 handelt, der Bundesminister für Bauten 
und. Technik, 

2. des § 12 Abs. 3 erster Satz der Bundesminister 
für Justiz, 

3. des § 13 Abs. 1 der Bundesminister für Finan~ 
zen, 

4. des § 13 Abs.2 der Bundesminister für Justiz 
im Einvernehmen mit dem Bundesminister für 
Finanzen, 

5. des § 10 Abs.2 der Bundesminister für Finan
zen im Einvernehmen mit dem Bundesminister 
für Bauten und Technik und 

6. des § 1 Abs. 1, des § 7 Abs. 1, des § 10 Abs. 1, 
des § 11 Abs. 1 und 2 zweiter Satz sowie der 
§§ 2 bis 6, 7 Abs. 3 und 4, 8, 9 und 12 Abs.l, 
2 und 3 zweiter Satz, soweit es sich um eine 
Förderung nach § 1 Abs. 1 handelt, die Landes
regierung 

betraut. 
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